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A. SIllp emeine S3or
fcgriften.

1. 33er gfufjboben ift an S3erfebrS= unb Slrbeitfftätten
bon Unebenbetten, umfjerliegenbem DRaterial, Slbfällen unb
bergleid&en frei gu halten; berfelbe fall überhaupt ftetS in
tbunlidjft gutem 3nftanbe ftch befinben.

2. Slüe Sofale, Treppen, ©cinge u. f. m. muffen mäbrenb
ber SIrbeitSgeit ftetS genügenb beleuchtet fein.

3. treppen, Surfen, Slufgugijffnungen unb bergt, finb
mit ficberm ©elänber gu berfeben.

4. Seitern finb entWeber mit obern §aden ober mit
©pi^en, ebent. ©ummifdpben p berfeben, welche 5Bonicb=

tungen ba$ fRutfdtjeu oerbinbern füllen.
5. 3u Verrichtungen, bie auf ©erüften öorgenommen

Werben müffen, fallen nur Arbeiter bermenbet taerben, toeldEje

nach eigener ©rflärung f<®toinbelfrei finb.
6. SaS ©ntfernen ober ÜRicbtbenüßen bon ©cbufcbors

ricbtungen giebt bie ©inrebe be§ ©elbftoerfrfplbenS gegenüber
einem Verlebten nach fitf).

ß. SRotoren unb TranSmiffionen.
1. 3)aS betreten be§ SRotorraumeS ift nur bcm mit ber

Sßartung ber SRotorS beauftragten Slrbeiter geftattet.

2. ©djmung* unb 3<tbnräber oer SRotoren, Surbein,
Sßleuelftangen unb aorftebenbe Solbenftangen finb mit ©djug=
borridbtung gu berfeben.

3. ®a§ ©dEjmieren ber TranSmiffion unb be§ SRotorS

barf, roenn ©efabr norbanben, nur mäbrenb bef ©tillftanbeS
gefegeben.

4. TaS Stüh unb Slblegen bon fRiemen non über 40 mm
Söreite iff obne Venûfcung bon îRiemenauflegern nur miibrenb
beë ©tillftanbeg geftattet, aufgenommen beim SSedjftl ber
fRiemeu auf ©tufenräbem bei SBerlgeugmafdjinen. Slbge=

morfene fRiemen müffen enttoeber gang entfernt, ober fo auf»
gebangt toerben, bafj fie mit ber bewegten Tranfmiffion niegt
in 23erübrung fommen.

5. Içcrigontale SRiemen bon über 250 mm SSreite ober
fotebe, melcge fteg mit grofier ©efdjwinbigfeit bewegen, finb,
fomeit fie über begangene ©teilen führen, mit ÜRebmerf ober

berartigem gu unterfangem, beëgleicgen anrfj ©eiltranSmiffionen.
6. Sin ben bewegten TranfmiffionSteilen bürfen weber

Seile noch ©djrauben borfteben.

C. S33er£geitg= unb Slrbeitfmafcbinen.
1. SUIe SJlafcbinen müffen mit einer fteger wirfenben

Slbftelloorricgtung berfeben fein, welcge bom ©tanbpunfte beô

Slrbeiterf auf bequem erreichbar ift.
2. Sin allen 2Rafdjinen ftnb fRäbereingriffe, bie nicht

febon infolge ihrer Sage ungugänglicb ftnb, gu Oerbeden;
Treibriemen finb, fomeit tgunlidj, eingufriebtgen. Bewegte
3RafcginenteiIe finb, fomeit bereu 3®ecf ef guläfjt, ebenfalls
eingufebirmen.

3. SreiSfägen finb, wenn immer mbglidj, mit ©ebuggaube

im Ädiurjfefl', oß mit ^teberftiet qefcfiafff,
#» nur nübtießem gefielen beitte Araft.
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Unfallverhiitungs-
Vorschriften für die Holz-

bearbeituugs-Zndustrie.
Aufgestellt von der Verwaltung der

„Neuen Unfallkasse Schweizer.
Schreinermeister".

K. Allgemeine Vor-
schritten.

1. Der Fußboden ist an Verkehrs- und Arbeitsstätten
von Unebenheiten, umherliegendem Material, Abfällen und
dergleichen frei zu halten; derselbe soll überhaupt stets in
thunlichst gutem Zustande sich befinden.

2. Alle Lokale, Treppen, Gänge u. s. w. müssen während
der Arbeitszeit stets genügend beleuchtet sein.

3. Treppen, Lücken, Aufzugöffnungen und dergl. sind
mit sicherm Geländer zu versehen.

4. Leitern find entweder mit obern Hacken oder mit
Spitzen, event. Gummischuhen zu verschen, welche Vorrich-
tungen das Rutschen verhindern sollen.

5. Zu Verrichtungen, die auf Gerüsten vorgenommen
werden müssen, sollen nur Arbeiter verwendet werden, welche
nach eigener Erklärung schwindelfrei sind.

K. Das Entfernen oder Nichtbenützen von Schutzvor-
richtungen zieht die Einrede des Selbstverschuldens gegenüber
einem Verletzten nach sich.

L. Motoren und Transmissionen.
1. Das Betreten des Motorraumes ist nur dem mit der

Wartung der Motors beauftragten Arbeiter gestattet.

2. Schwung- und Zahnräder oer Motoren, Kurbeln,
Pleuelstangen und vorstehende Kolbenstangen sind mit Schutz-
Vorrichtung zu versehen.

3. Das Schmieren der Transmission und des Motors
darf, wenn Gefahr vorhanden, nur während des Stillstandes
geschehen.

4. Das Auf- und Ablegen von Riemen von über 4V nana
Breite ist ohne Benützung von Riemenauflegern nur während
des Stillstandes gestattet, ausgenommen beim Wechsel der
Riemen auf Stufenrädern bei Werkzeugmaschinen. Abge-
worfene Riemen müssen entweder ganz entfernt, oder so auf-
gehängt werden, daß sie mit der bewegten Transmisston nicht
in Berührung kommen.

5. Horizontale Riemen von über 250 rum Breite oder
solche, welche sich mit großer Geschwindigkeit bewegen, find,
soweit sie über begangene Stellen führen, mit Netzwerk oder

derartigem zu unterfangem, desgleichen auch Seiltransmisstonen.
6. An den bewegten Transmissionsteilen dürfen weder

Keile noch Schrauben vorstehen.

L. Werkzeug- und Arbeitsmaschinen.
1. Alle Maschinen müssen mit einer sicher wirkenden

Abstellvorrichtung versehen sein, welche vom Standpunkte des

Arbeiters aus bequem erreichbar ist.
2. An allen Maschinen sind Rädereingriffe, die nicht

schon infolge ihrer Lage unzugänglich sind, zu verdecken;
Treibriemen sind, soweit thunlich, einzufriedigen. Bewegte
Maschinenteile sind, soweit deren Zweck es zuläßt, ebenfalls
einzuschirmen.

3. Kreissägen sind, wenn immer möglich, mit Schutzhaube

im Schurzfell) »ö mit Kederkiel geschafft,
du «ur nützlichem geliehen deine Kraft.
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(Scbupbogen) unb ©paltfeil, unter bem Sifdj beibfeitig mit
©diubbrettern ober mit einem ©djubfaften p Derfeben.

4. Sanbfägen finb, foroeit eS ba? Slibeiten an benfelben
nid)t Derbinbert, auf ber Slvbeitsfeite oben unb unten, auf
ber anberu ©eite oberhalb beS Sifdje? p becfen.

5. Sin £>obet= unb Slbrichtmafdjinen tft bie Pteffermäße
beftmöglichft p becfen ; für bie Bufübrung fleinerer SlrbeitSs
ftücfe finb Stuffäbe (Bufübrlaben) p benüpen.

6. Sin feblmafcbtneti (Sifchfraifen) ift über ber fÇraife
ein ©cbubring Don etmaS größerem Surdjmeffer, als ibn
bie §raife bai, ober fonft eine ^medentfprecbenbe @d)ubDor=

ricbtung anpbrtngen.
7. Sie Slrbeit an ben fèolsbearbeitungSmafchinen ift nur

ben bamit beauftragten Sßerfonen geftattet.
8. ©äge- unb £obelfpäne bürfen nicht mäbrenb be?

©angeS ber 2Rafd)ine befeitigt merben.

Serôanbêtocfen.
Set ©ctocrbcberein Bûrid) bielt lebten Sonntag im

fleinen Sonballefaal ein Don ca. 250 perfonen befudjteS, febr
gemûttidjeS frän-ghen mit fleinen Sluffübrungen unb Sans
ab. Sei btefer ©elegenbeit mürben folgenbe Ditr Serren für
ibre großen Serbienfte um baS (Seiingen ber fantonalen
©emerbeauSftedung mit Scrbeerfran^en gefrönt : ©tabtrat

foil er, PtcpSincfe, ©.Slum unb S3 o o § * 3 e g b e r.
©ie haben btefe Sluêjeidjnung reblicb Derbient!

®d)afjbaufen. J. Ser Sorftanb beS ©eroerbeoereinS

bat in fetner lebten ©ibung befchloffen, eS feien bie bieftgen
Sanbmerfer unb ©eroerbetreibenben anpregen, auf bafj an
ber SanbeSauSftedung Don ©chaffbanfen au? in ©ruppe 13
eine foflefttD=SluSftedung organifiert merben fönnte. Unter*
banblungen mit ben Organen ber SanbeSauSftedung finb im
©ange.

8o{jnbeioegung. mirb Derficbert, bab auf fommenben

^rübling eine grobe ©treifbemeaung in ber ©tabt Sern
infceniert merben foil. Ser 1. üliai biefeS 3abreS foil mit
befonberem ©clat gefeiert merben.

©leftrotedjnii^e iHuubjdjou.
©leftrijitâtSroerï ait ber ©il)I. Die politifcbe ®e*

meinbe Sorgen bat mit ber Slabachroafferroerïgefedfchaft einen

Settrag abgefcbloffeu über SIbgabe Don ©leftrijität p tech*

nifdjen unb SeleucbtungSgmeden im Sorf unb beffen Um*

gebung. Sie ©efedfdjaft erzeugt bie ©leltrijität nicbt felbft,
fonbern bejiebt fie Dom „©leftrijttatêroerf an ber ©ibl" in
folcbem Umfang, bab fomobl ber öffentlichen Seleudjtung,
foroie ben prioaten Serlangen nach Siebt unb fraft mirb
entfproeben merben fönnen. Sie ©ibMlniernebmung ftebt
auch mit ben Sebörben ber übrigen ©emeinben beS linfen
©eeuferS in Unterbanblung über fraftabgabe. 2Rit SEBäbenS*

roeil ift bie Slngelegenbeit bereit? Dertraqlid) geregelt. Sie
©leftriäität8^@räeugunggftation befinbet fieb an ber ©ibl in
ber ©emeinbe ©cbönenberg. Sa bie SESaffermenge bei Serg*
ftuffeö groben Seränberungen unterroorfen ift, bat man an
bie Serftellung eine? groben SfteferDoirê benfen müffen. ©tma
Sinei Kilometer oberhalb jener SlrbeitSftede mirb baS SBaffer
gefabt unb bureb einen Sunnel in ein benachbartes Sbälcben
geführt, baS burdf) einen Ouerbamm in ein gemaltigeS 2ßaffer=
bedien umgemanbelt mirb. Pad) furjer SBeiterleitung fällt
baS SBaffer bann in hohem Slbftnrä auf bie Surbinen nieber

unb bat bann ba§ alte ©iblbett mieber erreicht. Seim Sau
jenes SunnelS geigten ftcb erhebliche Serrain*©djmierigfeiten ;
hoch gebt er feiner SoHenbung balb entgegen. Sie übrigen
Sorarbeiten finb fo geförbert, baß im jjrübting ber eleftrifche
©trom p Shale fteigen unb fidj ba in Sicht unb Shaft
umfepen mirb.

Sie 91iafihittenfabriï Oerltïon ift — mie fdjon früher
mitgeteilt — mit bem Projeït ber Slnlage einer eleftrifdjen

©trafjenbabn Don rer Sabnbofbrüife in 3üricb bis nach

Derlifon, mit einer Serlängerung nach ©eebadj, befdjäftigt.
SaS Projeft mirb näcbftenS pr Sermirflicbung gelangen unb
finb bie fofien biefür auf 438,000 jÇr. berechnet. Slucb
baS benachbarte ©chmamenbingen bot türglich in einer ®e=

meinbeDetfammlung befchloffen, Schritte für jffortfebunq biefer
Sahn in ihre ©emeinbe p tbun. Unb Slffoltern? SBir
glauben, mit ber 3eit — baupifädslid) menn bie föäuferbauten
gegen baS „SEBalbegg" erfteUt finb — liefje ein berartigeS
Projeft mit fidj reben, jebenfalls märe eine ©trafjenbabn
bequemer als bie gegenmärtige Sabr.Derbinbung Derlifon
via ©eeba<h=Slffoltern.

©leïtriâitâtënierï am ©ernft. Ser ©larner PegierungS*
rat bebanbelte PîontagS bie SanbSgemeinbeantrage beS ©ernft-
tbalbabnfomiteeS um SfonjeffionSberlängerung unb ber ®e*
meinbe ©djmanben um fon^effionSerteilung für ein ©leftri*
jitätsmerf am ©ernft, ba bie Sujette einanbet miberftreiten.
Snbem beibe ben ©ernft in ber Sßart als frafterjeuger
benupen rooHen unb fie finanziell uub tedjnifdj ungenügenb
fünbiert finb, befdjlofc ber PegteruugSrat bie Serfcbiebung
auf bie SanbSgemeinbe Don 1896.

aSerfïfticbetieê.
©ihweijerifihc SanbcSauSfteKung ©enf 1896. Sem

Sentralfomitee ift in feiner ©ibung Dom 22. b. auch bie

jjrage beS Preisgerichts ber SanbeSauSftellung, fomie beS

PrämierungSfpftemS, bie in ben Sureaup ber Slueftellung
feit einiger 3"t ftubiert merben, oorgelegt roorben. ©s bat
einftimmig befchloffen, ber SanbeSauSftellungSfommiffion in
einer balbigen Serfammlung bie SBabl beS ©errn PattonaU
unb fRegierungSrat Slbor als -präfibenten ber 3urp Dorp=
fdllagen. SunbeSrat Seucber, Präfibent ber SanbeSausftell»
ungSforrmiffion, bat eine bepglidje Slnfrage fpmpatbifcb
beantmortet, morauf am 27. bS. bie §erren Surretini, Sibier,
©artier unb Pictet bem ©eroäblten Dom Sefchluffe beS ©entra©
fomiteeS SRitteilung gemacht haben. §err Slbor hat fidj pr
Slnnabme feiner SPabl bereit erflärt unb mirb er bei ber

SluSarbeitung ber nötigen Peqlemente, fomie bei ber SluSroabl
ber PreiSridjter, bie baS ©entralfomitee ber SluSfteUungS»
fommiffion Dorpfchlagen bat, bereits mitmirfen.

©(hioeijerifihc SanbeSauSftellung. Sas ©entralfomitee
ber fdtjmeig. SanbeSauSftellung bat in feiner ©ifcung Dom
23. gfebruar befchloffen, eine ftänbige fommiffion für ben

Seifauf ber SluSftellungSgegenftänbe p beftellen. ®S ge»

nebmipte ein bejüglicheS Peglement unb berief Pationalrat
©barrière, Präftöent ber genferifdjen §anbelSfammer unb

Plitglieb beS ßentralfomiteeS, an bie ©pifce ber neuen @in=

ricbtung.
lieber bie ©eftaltnug beê ©chtoeijerborfeê an ber

SanbeSauSftellung lefen mir: ©in SergmaffiD Don gegen
100 jjuf? $öbe, in beffen 3nnc;n baS in ©bicago auSge=
fteHte unb bemunberte Panorama ber 3ungfrau eine ©teile
finbet, mirb bie ©taffage beS ©chmei^erborfeS bilben. Son
biefem Serge herab erqiefet fi<b ein Sergbacb, ber fidj, unten
angelangt, burdj bie ©bene fchlängelt unb SJaffer für eine

fleine ©ägerei liefert. Sin ben Slbbängen glihern bie Sadjer
Don Sennhütten unb unten im Shale liegt ein ibplifdjeS
Sorf beS Serner OberlanbeS mit feinen faubern ©baletS,

fäfereien ec., mit SBeiben unb Sieb unb felbft bie länblidje
fegelbabn an bie ©cheuer beS ©aftbaufeS pr „frone" an*
gelehnt, mirb nicht fehlen. SieS ift ungefähr ber ©runb=
gebanfe beS ©an^en, mie er auS einem bereits ausgeführten
Pelief erfichtlid) ift unb infofern eS bie Plittel geftatten,
merben bie Sefucher ber SanbeSauSftellung in ©enf Dor bem

©intritt in baS eigentliche ©djmeiäerbnrf noch bie altmobige
©trafee eines ©chmeijerftdbt^enS p burebfebreiten haben.

SunbeShauS. Ser SunbeSrat bat befchloffen, bafe nach

SoHenbung beS ParlamentSgebäubeS bie brei miteinanber
Derbunbenen SunbeSpaläfte „SunbeSbauS" ^etfeen joden,
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(Schutzbogen) und Spaltkeil, unter dem Tisch beidseitig mit
Schutzbrettern oder mit einem Schutzkasten zu versehen,

4, Bandsägen sind, soweit es das Arbeiten an denselben

nicht verhindert, auf der Arbeitsseite oben und unten, auf
der andern Seite oberhalb des Tisches zu decken.

5, An Hobel- und Abrichtmaschinen ist die Messerwalze
bestmöglichst zu decken; für die Zuführung kleinerer Arbeits-
stücke sind Aufsätze (Zusührladen) zu benützen,

6, An Kehlmaschinen (Tischfraisen) ist über der Fraise
ein Schutzring von etwas größerem Durchmesser, als ihn
die Fraise hat, oder sonst eine zweckentsprechende Schutzvor-
richtung anzubringen.

7, Die Arbeit an den Holzbearbeitungsmaschinen ist nur
den damit beauftragten Personen gestattet.

8, Säge- und Hobelspäne dürfen nicht während des

Ganges der Maschine beseitigt werden.

Verbandswesen.
Ter Gewerbeverein Zürich hielt letzten Sonntag im

kleinen Tonhallesaal ein von ca. 250 Personen besuchtes, sehr

gemütliches Kränzchen mit kleinen Aufführungen und Tanz
ab. Bei dieser Gelegenheit wurden folgende vier Herren für
ihre großen Verdienste um das Gelingen der kantonalen
GeWerbeausstellung mit Lcrbeerkränzen gekrönt: Stadtrat
Koller, Mox Lincke, E. Blum und Boos-Jegher.
Sie haben diese Auszeichnung redlich verdient!

Schaffhausen, ff. Der Vorstand des Gewerbevereins
hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, es seien die hiesigen
Handwerker und Gewerbetreibenden anzuregen, auf daß an
der Landesausstellung von Schaffhausen aus in Gruppe 13
eine Kollektiv-Ausstellung organisiert werden könnte. Unter-
Handlungen mit den Organen der Landesausstellung find im
Gange.

Lohnbewegung. Es wird versichert, daß auf kommenden

Frühling eine große Streikbewegung in der Stadt Bern
insceniert werden soll. Der 1. Mai dieses Jahres soll mit
besonderem Eclat gefeiert werden.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrizitätswerk an der Sihl. Die politische Ge-

meinde Horgen hat mit der Aabachwasserwerkgesellschaft einen

Vertrag abgeschlossen über Abgabe von Elektrizität zu tech-

Nischen und Beleuchtungszwecken im Dorf und dessen Um-

gebung. Die Gesellschaft erzeugt die Elektrizität nicht selbst,

sondern bezieht sie vom „Elektrizitäiswerk an der Sihl" in
solchem Umfang, daß sowohl der öffentlichen Beleuchtung,
sowie den privaten Verlangen nach Licht und Kraft wird
entsprochen werden können. Die Sihl-Unternehmung steht

auch mit den Behörden der übrigen Gemeinden des linken
Seeufers in Unterhandlung über Kraftabgabe. Mit Wädens-
weil ist die Angelegenheit bereits vertraglich geregelt. Die
Elektrizität?-Erzeugungsstation befindet sich an der Sihl in
der Gemeinde Schönenberg. Da die Wassermenge des Berg-
flusses großen Veränderungen unterworfen ist, hat man an
die Herstellung eines großen Reservoirs denken müssen. Etwa
zwei Kilometer oberhalb jener Arbeitsstelle wird das Wasser
gefaßt und durch einen Tunnel in ein benachbartes Tbälchen

geführt, das durch einen Querdamm in ein gewaltiges Wasser-
decken umgewandelt wird. Nach kurzer Weiterleitung fällt
das Wasser dann in hohem Absturz auf die Turbinen nieder

und hat dann das alte Sihlbett wieder erreicht. Beim Bau
jenes Tunnels zeigten sich erhebliche Terrain-Schwierigkeiten:
doch geht er seiner Vollendung bald entgegen. Die übrigen
Vorarbeiten sind so gefördert, daß im Frühling der elektrische

Strom zu Thale steigen und sich da in Licht und Kraft
umsetzen wird.

Die Maschinenfabrik Oerlikon ist — wie schon früher
mitgeteilt — mit dem Projekt der Anlage einer elektrischen

Straßenbahn von der Bahnhofbrücke in Zürich bis nach

Oerlikon, mit einer Verlängerung nach Seebach, beschäftigt.
Das Projekt wird nächstens zur Verwirklichung gelangen und
sind die Kosten hiefür auf 438,000 Fr. berechnet. Auch
das benachbarte Schwamendingen hat kürzlich in einer Ge-

meindeversammlung beschlossen, Schritte für Fortsetzung dieser

Bahn in ihre Gemeinde zu thun. Und Affoltern? Wir
glauben, mit der Zeit — hauptsächlich wenn die Häuserbauten
gegen das „Waldegg" erstellt sind — ließe ein derartiges
Projekt mit sich reden, jedenfalls wäre eine Straßenbahn
bequemer als die gegenwärtige Bahnverbindung Oerlikon
vrs. Seebach-Affoltern.

Elektrizitätswerk am Sernft. Der Glarner Regierungs-
rat behandelte Montags die Landsgemeindeanträge des Sernft-
thalbahnkomilees um Konzessionsverlängerung und der Ge-
meinde Schwanden um Konzessionserteilung für ein Elektri-
zitätswerk am Sernft, da die Projekte einander widerstreiten.
Indem beide den Sernft in der Wart als Krafterzeuger
benutzen wollen und sie finanziell uud technisch ungenügend
fundiert sind, beschloß der Regierungsrat die Verschiebung
auf die Landsgemeinde von 1896.

Verschiedenes.
Schweizerische Landesausstellung Genf 1896. Dem

Centralkomitee ist in seiner Sitzung vom 22. d. auch die

Frage des Preisgerichts der Landesausstellung, sowie des

Prämierungssystems, die in den Bureaux der Ausstellung
seit einiger Zeit studiert werden, vorgelegt worden. Es hat
einstimmig beschlossen, der Landesausstellungskommission in
einer baldigen Versammlung die Wahl des Herrn National-
und Regierungsrat Ador als Präsidenten der Jury vorzu-
schlagen. Bundesrat Deucher, Präsident der Landesausstell-
ungskommission, hat eine bezügliche Anfrage sympathisch

beantwortet, worauf am 27. ds. die Herren Turretini, Didier,
Cartier und Pictet dem Gewählten vom Beschlusse des Central-
komitees Mitteilung gemacht haben. Herr Ador hat sich zur
Annahme seiner Wahl bereit erklärt und wird er bei der

Ausarbeitung der nötigen Réglemente, sowie bei der Auswahl
der Preisrichter, die das Centralkomitee der Ausstellungs-
kommission vorzuschlagen hat, bereits mitwirken.

Schweizerische Landesausstellung. Das Centralkomitee
der schweiz. Landesausstellung hat in seiner Sitzung vom
23. Februar beschlossen, eine standige Kommission für den

Verkauf der Ausstellungsgegenstände zu bestellen. Es ge-
nehmigte ein bezügliches Reglement und berief Nationalrat
Charrisre, Präsident der genferischen Handelskammer und

Mitglied des Centralkomitees, an die Spitze der neuen Ein-
richtung.

Ueber die Gestaltung des Schweizerdorfes an der
Landesausstellung lesen wir: Ein Bergmassiv von gegen
100 Fuß Höhe, in dessen Innern das in Chicago ausge-
stellte und bewunderte Panorama der Jungfrau eine Stelle
findet, wird die Staffage des Schweizerdorfes bilden. Von
diesem Berge herab ergießt sich ein Bergbach, der sich, unten
angelangt, durch die Ebene schlängelt und Waffer für eine

kleine Sägerei liefert. An den Abhängen glitzern die Dächer
von Sennhütten und unten im Thale liegt ein idylisches
Dorf des Berner Oberlandes mit seinen saubern Chalets,
Käsereien rc., mit Weiden und Vieh und selbst die ländliche
Kegelbahn an die Scheuer des Gasthauses zur „Krone" an-
gelehnt, wird nicht fehlen. Dies ist ungefähr der Grund-
gedanke des Ganzen, wie er aus einem bereits ausgeführten
Relief ersichtlich ist und insofern es die Mittel gestatten,
werden die Besucher der Landesausstellung in Genf vor dem

Eintritt in das eigentliche Schweizerdorf noch die altmodige
Straße eines Schweizerstädtchens zu durchschreiten haben.

Bundeshaus. Der Bundesrat hat beschlossen, daß nach

Vollendung des Parlamentsgebäudes die drei miteinander
verbundenen Bundespaläste „Bundeshaus" heißen sollen,
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